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Vorwort

Die neue Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung –
BauO NRW) v. 15.12.2016 (GV. NRW S. 1161) führt auch zu Änderungen im
Abstandflächenrecht. Obwohl die meisten anderen Bundesländer die Regelun-
gen der MBO 2002 mit den Änderungen von 2012 übernommen haben, hält
NRW weiter an seinen bisherigen Grundsatzregelungen fest. Dementsprechend
gab es zahlreiche ablehnende Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung, die
eine Übernahme der 0,4 H-Regelung (§ 6 Abs. 5 Satz 1 MBO) als Maß für die
Abstandflächentiefe befürworten.

Die Änderungen durch die Novelle BauO NRW 2016 betrifft lediglich einige
besondere Regelungen:

• Zur besseren Nutzbarkeit dürfen Vorbauten und vortretende Bauteile bis zu
1,60m vor die Außenwand vortreten.

• Zwerchhäuser werden vergleichbar den Dachgauben geregelt.
• Solaranlagen werden weiter privilegiert.
• Die erforderliche Tiefe der Abstandfläche von Windenergieanlagen wird ver-

kürzt.
• Bei den Vorschriften zu Grenzgebäuden wird der Schwerpunkt wieder auf

Garagen zurückgeführt und andere Grenzgebäude als Gewächshäuser oder
zu Abstellzwecken in ihrer Größe beschränkt.

• Neu ist die Möglichkeit des Anbaus von Aufzügen an Bestandsgebäude, die
vor dem 1.1.2017 fertiggestellt wurden. Damit soll eine verbesserte Barriere-
freiheit erreicht werden, die ein wesentliches Ziel der Novellierung der BauO
NRW 2016 darstellt.

Den Wechselbeziehungen zwischen den bauordnungsrechtlichen Abstandvor-
schriften und den planungsrechtlichen Vorschriften, mit denen Gebäude- und
Grenzabstände unter städtebaulichen Gesichtspunkten geregelt werden, wurden
in den Vorauflagen dieses Kommentars besondere Aufmerksamkeit geschenkt
und bleiben inhaltlich erhalten. Der Kommentar verweist auf alle Entscheidun-
gen, die in den letzten Jahren – vorrangig in NRW – im Zusammenhang mit den
abstandrechtlichen Vorschriften ergangen sind, damit sowohl die Entwicklung
der Rechtsprechung als auch vergleichbare Fallgestaltungen zur Beurteilung von
abstandflächenrechtlich relevanten Situationen herangezogen werden können.

Marita Radeisen

1/2017
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Hinweise zu den Abbildungen

Bei den Abbildungen handelt es sich überwiegend um Baukörperdarstellungen
in vereinfachter Perspektive. Die Abstandflächen sind dabei regelmäßig durch
Punktraster hervorgehoben.

Überlagern oder überdecken sich Abstandflächen, so sind die entsprechenden
Flächen durch ein dichteres Punktraster gekennzeichnet.

Es handelt sich dabei überwiegend um Flächen, die sich im Sinne des Abs. 3
Halbsatz 2 Nr. 1 zulässigerweise überdecken, gelegentlich aber auch um Flächen
mit unzulässiger Überdeckung (z. B. Abb. 6.3.1). Näheres ergibt sich aus den
erläuternden Bildunterschriften.

In den Abbildungen 6.0.1, 6.0.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.16.6, 6.16.7, 6.16.8, 6.16.9 wird
die Punktrasterung abweichend nicht für die Darstellung von Abstandflächen,
sondern von Verschattungsflächen verwendet.

Soweit Bebauungspläne oder Bebauungsplanausschnitte in den Abbildungen
dargestellt werden, werden die Planzeichen der Anlage zur Planzeichenverord-
nung 1990 verwendet. Die Punktrasterung wird dann gemäß Nr. 6.1 Anlage zur
Planzeichenverordnung zur Darstellung von Straßenverkehrsflächen verwendet
(z. B. Abb. 6.1.8).
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